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Informationen zur Ausbildung ErzieherIn / Ausbildungsform Teilzeit 

 

Wir bieten eine Erzieherausbildung in Teilzeit an – Kursbeginn nach ausreichender 

Nachfrage  

 

Die Zugangsvoraussetzungen sind identisch mit denen der Vollzeitausbildung. Die 

Ausbildung zur/zum Erzieher/in dauert in der Berufsbegleitenden (Teilzeit)form insgesamt 

vier Jahre (3 Jahre schulischer Teil und 1 Jahr Berufspraktikum). 

 Der Unterricht findet statt: montags oder freitags von 08:00 – 15:00 Uhr und 

dienstags sowie donnerstags abends von 18:00 – 21:15 Uhr. Zusätzlich müssen e-

learning Zeiten und Blockwochenenden nach Jahresplan eingeplant werden. 

 Die bundesweite, allgemeine Fachhochschulreife kann erworben werden, wenn 

zusätzlich Unterricht in Mathematik belegt und eine hinreichende Abschlussprüfung in 

diesem Fach absolviert wird. 

 Zusätzlich zum Unterricht und zur beruflichen Tätigkeit ist während der Ausbildung ein 

Praktikum von sechs Wochen abzuleisten; dieses muss in einer sozialpädagogischen 

Einrichtung stattfinden, die sich hinsichtlich Konzeption und Zielgruppe von der 

eigenen Arbeitsstelle unterscheidet. 

 Für den Unterricht gilt die hessische Ferienordnung. 

 Es besteht die Möglichkeit eine Verkürzung des Berufspraktikums um 6 Monate bei 

der Schulleitung zu beantragen. 

 Die wöchentliche Arbeitszeit in sozialpädagogischen Institutionen soll i.d.R. 20     

Stunden umfassen.  
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„Fachkraft in Ausbildung“ 

Während der Ausbildung sind Sie in einer sozialpädagogischen Einrichtung sozial-

versicherungspflichtig beschäftigt. Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag des 

jeweiligen Arbeitgebers aus (Beispiel TVöD, Entgeltgruppe S 4). Nach dem Hess. Kinder- 

und Jugendhilfegesetz sowie nach der geltenden Fachkräfteverordnung können Sie im 

Bereich der Kindertagesstätten als Fachkraft in Ausbildung angerechnet werden. Die 

genauen Konditionen sind Gegenstand der Vereinbarung der Studierenden/des 

Studierenden mit dem Einrichtungsträger. Bitte beachten Sie, dass sich die Vergütung durch 

den Beginn des Berufspraktikums verändern kann. 

 

Der nächste Ausbildungsgang Teilzeit startet voraussichtlich im August 2025. 

 


